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Bekanntmachung der Satzung über die An-
ordnung der Veränderungssperre Nr. 120 der 
Stadt Duisburg in Duisburg -Obermarxloh- 
für einen Bereich zwischen der Schlachthof-
straße, der Markgrafenstraße, der Wohnbe-
bauung Markgrafenstraße 30-36 (Flurstück 
57, Flur 35, Gemarkung 3082 Hamborn) und 
der Bahnstrecke vom 12.07.2021

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung 
am 14.06.2021 für einen Bereich zwischen der 
Schlachthofstraße, der Markgrafenstraße, der 
Wohnbebauung Markgrafenstraße 30-36 (Flur-
stück 57, Flur 35, Gemarkung 3082 Hamborn) 
und der Bahnstrecke eine Veränderungssperre 
nach § 14 Baugesetzbuch (BauGB) gemäß § 16 
Abs. 1 BauGB beschlossen.

Die Satzung hat folgenden Wortlaut:

„Satzung über die Veränderungssperre Nr. 120 
-Obermarxloh- vom 12.07.2021

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.06.2021 die 
nachfolgende Satzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf:
1. 	�§§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) und

2. 	�§ 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW.
S. 916).

§1
1. 	�Zur Sicherung der Planung wird aus Gründen

des öffentlichen Wohls für den nachstehend
angegebenen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 1270 -Obermarxloh- „Mark-
grafenstraße/Schlachthofstraße“ eine Ver- 
änderungssperre angeordnet. Der Aufstel- 
lungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde
durch den Oberbürgermeister und ein Mit-
glied des Rates der Stadt per Dringlichkeitsbe-
schluss am 22.07.2020 gefasst. Der Rat der
Stadt hat in seiner Sitzung am 15.09.2020
den Dringlichkeitsbeschluss genehmigt.
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2. 	�Die Veränderungssperre betrifft den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 1270 -Ober-
marxloh- „Markgrafenstraße/Schlachthofstra-
ße“. Dieser umfasst einen Bereich zwischen
der Schlachthofstraße, der Markgrafenstraße,
der Wohnbebauung Markgrafenstraße 30-36
(Flurstück 57, Flur 35, Gemarkung 3082 Ham-
born) und der Bahnstrecke.

3. 	�Die Satzung über den in seiner Begrenzung
vorstehend beschriebenen Bereich, der im
Lageplan vom März 2021 dargestellt ist, liegt
während der Dienststunden bei der Stadtver-
waltung Duisburg, Amt für Stadtentwicklung
und Projektmanagement, Friedrich-Albert-
Lange-Platz 7, Zimmer 402, zu jedermanns
Einsicht aus.

§2
1. Im Bereich der Veränderungssperre dürfen

a) �Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht
beseitigt werden und

b) �erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und
baulichen Anlagen, deren Veränderungen
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen
werden.

2. 	�Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht
entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden.

§ 3
Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntma-
chung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und
soweit für ihren Geltungsbereich der Bebauungs-
plan Nr. 1270 -Obermarxloh- „Markgrafenstraße/
Schlachthofstraße“ in Kraft tritt, spätestens je- 
doch nach Ablauf von 2 Jahren.“

Vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 16 
Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Über den Inhalt der Veränderungssperre wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3. 	�gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW)
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auf Folgendes hingewiesen:

1.	� Sind aufgrund dieser Veränderungs-
sperre die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile, ins- 
besondere nach mehr als vierjähriger 
Dauer der Veränderungssperre, einge-
treten, kann der/die Entschädigungsbe-
rechtigte Entschädigung verlangen. Er/
Sie kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er/sie die 
Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem/der Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

2.	 Unbeachtlich werden:

	 1. �eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

	 2. �eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplans und

	 3. �nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB  
beachtliche Mängel des Abwägungs- 
vorgangs,

	� wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des Flächen- 
nutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

	� Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.

3.	� Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 
Gemeindeordnung NRW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

	 a) �eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes An- 
zeigeverfahren wurde nicht durch- 
geführt,

	 b) �die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c) �der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

	 d) �der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Duisburg 
vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Duisburg, den 12. Juli 2021

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Herr Faßbender
Tel.-Nr.: 0203 283-6488

Bekanntmachung verschiedener Gebäude(um)nummerierungen

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäude(um)nummerierungen 
erforderlich:

Gemarkung Beeck:

Arnold-Overbeck-Straße 66		 wird		  Friedrich-Ebert-Straße 460

Gemarkung Hamborn:

Markgrafenstraße 30		  wird		  Markgrafenstraße 36
Markgrafenstraße 32		  wird		  Markgrafenstraße 34
Markgrafenstraße 34		  wird		  Markgrafenstraße 32
Markgrafenstraße 36		  wird		  Markgrafenstraße 30
Markgrafenstraße 38		  wird		  Markgrafenstraße 42
Markgrafenstraße 42		  wird		  Markgrafenstraße 38

Gemarkung Homberg:

Wilhelmstraße ohne Nr.		  wird		  Wilhelmstraße 39 A

Gemarkung Rumeln:

Hochfeldstraße ohne Nr.		  wird		  Hochfeldstraße 132 A
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 
40213 Düsseldorf schriftlich, in elektroni-
scher Form nach Maßgabe der Verordnung 
über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung 
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO 
VG/FG) oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines 
von Ihnen Bevollmächtigten versäumt wer-
den sollte, so würde dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet.

Duisburg, den 13. Juli 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Nicola Reinhardt

Auskunft erteilt:  
Angela Hohnen 
Tel.-Nr.: 0203 283-6712

Ungültigkeitserklärung eines städti-
schen Dienstausweises

Folgender Dienstausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt:

Dienstausweis der Stadt Duisburg Nr. 0855, 
ausgestellt für Herrn Matthias Vollstedt

Duisburg, den 12. Juli 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Urbaczka

Auskunft erteilt:
Frau Lauterbach
Tel.-Nr.: 0203 283-3742

Ungültigkeitserklärung eines städti-
schen Dienstausweises

Folgender Dienstausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt:

Dienstausweis der Stadt Duisburg Nr. 0574, 
ausgestellt für Frau Stefanie Singer

Duisburg, den 12. Juli 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Urbaczka

Auskunft erteilt:
Frau Lauterbach
Tel.-Nr.: 0203 283-3742
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Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf

Die diesjährigen Deichschauen im Stadtgebiet Duisburg gemäß § 95 Abs. 3 des Wasserge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995, neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 findet an folgendem Termin statt:

07.09.2021	 Deichverband Duisburg-Xanten
			   Bereich: 		 Eversael bis Baerl
			   Beginn:		  08:30 Uhr
			   Treffpunkt:	� Neue Rheinstr./ehem. Natostr.

10.09.2021	 Stadt Duisburg: 	 Homberg
			   Beginn:		  09:00 Uhr
			   Treffpunkt:	� Hülskens, Dammstraße, Zuwegung zur Abgrabung

08.10.2021	 Stadt Duisburg: 	 Duisburg Nord 1 
			   Bereich: 		 Marientor bis Duisburg Ruhrort
			   Beginn:		  08:00 Uhr
			   Treffpunkt:	 Essenberger Straße, Sperrwerk am Marientor

Die Deichschau ist grundsätzlich nicht öffentlich. Die Teilnahmeberechtigung ist in § 95 
Abs. 2 LWG geregelt. Die Bezirksregierung Düsseldorf kann weitere Teilnehmer zulassen.

Der Termin wird hiermit gemäß § 95 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 LWG ortsüblich öffent-
lich bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 08. Juli 2021

Bezirksregierung Düsseldorf
Im Auftrag

gezeichnet
Guido Gohres

Auskunft erteilt:
Stadt Duisburg
Herrn Janski
Tel.-Nr.: 0203 283-3596

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 3201071887, 
3201071937 der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der 
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung der Sparkassenbücher 
anzumelden, da andernfalls die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 28. Juni 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll 
das Sparkassenbuch Nr. 4200533000 
(alt 100533009) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber 
des Sparkassenbuches wird hiermit auf-
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 30. Juni 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3203061019 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 30. Juni 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Das Sparkassenbuch Nr. 3201788670 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 5. Juli 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202394536 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 5. Juli 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202723668 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 5. Juli 2021	

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3201687120 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 5. Juli 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Konzernabschluss zum 31.12.2020 der 
GMVA Niederrhein GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Ge- 
meinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Nie-
derrhein GmbH, 46049 Oberhausen, hat 
am 29. Juni 2021 den Konzernabschluss 
zum 31. Dezember 2020 mit einer Bilanz-
summe von 55.722.980,98 € und einem 
Jahresüberschuss von 11.437.097,34 € 
gebilligt.

Der Konzernabschluss kann ab Ende Au-
gust 2021 auf der Homepage der GMVA 
Niederrhein GmbH unter 
https://www.gmva.de/bibliothek/  
eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Vinken, Görtz, Lange & Partner, 
Duisburg hat am 23. März 2021 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die GMVA Gemeinschafts-Müll-Ver-
brennungsanlage Niederrhein Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, 46049 
Oberhausen

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der GMVA 
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage  
Niederrhein Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung und ihrer Tochtergesellschaften 
(der Konzern) - bestehend aus der Kon-
zernbilanz zum 31. Dezember 2020, der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 
dem Konzern-Eigenkapitalspiegel und der 
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 sowie dem Konzern- 
anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
- geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Konzernlagebericht der GMVA-Müll-Ver-
brennungsanlage Niederrhein Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung für das Geschäfts-
jahr vom 01. Januar 2020 bis zum  
31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- �entspricht der beigefügte Konzernab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Konzerns 
zum 31. Dezember 2020 sowie seiner 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. 
Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
und 

- �vermittelt der beigefügte Konzernlage- 
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild  
von der Lage des Konzerns. In allen  
wesentlichen Belangen steht dieser Kon- 
zernlagebericht in Einklang mit dem 
Konzernabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzern- 
abschlusses und des Konzernlageberichts  
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter  
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts- 
prüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlage- 
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von 
den Konzernunternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Konzernab-
schluss und zum Konzernlagebericht zu 
dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Ver- 
treter und des Aufsichtsrats für den  
Konzernabschluss und den Konzern- 
lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Konzernab-
schlusses, der den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Konzernabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
Buchführung ein den tatsächlichen Ver- 
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt. Ferner sind die ge- 
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Konzernabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist. Bei der Aufstellung des Konzernab-
schlusses sind die gesetzlichen Vertreter 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 
Konzerns zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des Kon- 
zernlageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Konzerns 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Be- 
langen mit dem Konzernabschluss in Ein- 
klang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge- 
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Konzernlageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 

geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Konzern-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist, und ob der Kon-
zernlagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Konzerns vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Konzernabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü- 
fungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Konzernabschlus-
ses und Konzernlageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von  
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- �identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 

im Konzernabschluss und Konzernlage-
bericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

- �gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Konzernabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Konzernlage-
berichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

- �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam- 
menhängenden Angaben. 

- �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns  
zur Fortführung der Unternehmenstätig- 
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich- 
tet, im Bestätigungsvermerk auf die  
dazugehörigen Angaben im Konzern-
abschluss und im Konzernlagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
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Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 23. März 2021

VINKEN • GÖRTZ • LANGE UND PARTNER
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dipl.-Kfm.             gez. Dipl.-Kfm. 
Ralf Hülsmann              Dirk Weber 
Wirtschaftsprüfer	        Wirtschaftsprüfer 

Oberhausen, den 29. Juni 2021

GMVA Niederrhein GmbH
Geschäftsführung

gez. Dr. Angela Sabac-el-Cher
gez. Michaela Schröder
gez. Frank Nachtsheim

Jahresabschluss zum 31.12.2020 der 
GMVA Verwaltungs-GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Ge- 
meinschafts-Müll-Verbrennungsanlage  
Niederrhein GmbH, 46049 Oberhausen, 
hat am 16. April 2021 den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2020 festgestellt.

Der Jahresabschluss und Lagebericht kann 
ab Ende August 2021 auf der Homepage 
der GMVA Niederrhein GmbH unter 
https://www.gmva.de/bibliothek/  
eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Vinken, Görtz, Lange & Partner, 
Duisburg hat am 16. März 2021 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt.

auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Konzern seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Konzern-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Konzernabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Konzern-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
vermittelt. 

- �holen wir ausreichende geeignete Prü- 
fungsnachweise für die Rechnungsle-
gungsinformationen der Unternehmen 
oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des 
Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum 
Konzernabschluss und zum Konzernlage-
bericht abzugeben. Wir sind verantwort-
lich für die Anleitung, Überwachung und 
Durchführung der Konzernabschlussprü-
fung. Wir tragen die alleinige Verantwor-
tung für unsere Prüfungsurteile. 

- �beurteilen wir den Einklang des Konzern-
lageberichts mit dem Konzernabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Konzerns. 

- �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern der 
GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbren-
nungsanlage Niederrhein Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Kon-
zernlagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die GMVA Verwaltungs-GmbH, 
46049 Oberhausen 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GMVA 
Verwaltungs-GmbH - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge- 
schäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilan- 
zierungs- und Bewertungsmethoden -  
geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der GMVA Verwaltungs-GmbH 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 
bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- �entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2020 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 
bis zum 31. Dezember 2020 und 

- �vermittelt der beigefügte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
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stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Ver- 
treter für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver- 
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-

deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- �identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar- 
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Dar- 
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

- �gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben. 

- �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Vinken, Görtz, Lange & Partner, 
Duisburg hat am 16. März 2021 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die GMVA Gemeinschafts-Müll-Ver-
brennungsanlage Niederrhein Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, 46049 
Oberhausen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GMVA 
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2020 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber hin-
aus haben wir den Lagebericht der GMVA 
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung für das Geschäftsjahr vom 01. 
Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- �entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2020 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 
bis zum 31. Dezember 2020 und 

- �vermittelt der beigefügte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

genden Annahmen geben wir nicht ab.  
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 16. März 2021

VINKEN • GÖRTZ • LANGE UND PARTNER
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dipl.-Kfm.             gez. Dipl.-Kfm. 
Ralf Hülsmann              Dirk Weber 
Wirtschaftsprüfer	        Wirtschaftsprüfer

Oberhausen, den 16. April 2021

GMVA Niederrhein GmbH
Geschäftsführung

gez. Dr. Angela Sabac-el-Cher
gez. Michaela Schröder
gez. Frank Nachtsheim

Jahresabschluss zum 31.12.2020 der 
GMVA Niederrhein GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Ge- 
meinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein GmbH, 46049 Oberhausen, 
hat am 29. Juni 2021 den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2020 mit einer Bilanz-
summe von 56.414.110,03 € und einem 
Jahresüberschuss von 11.452.451,94 € 
festgestellt.

Der Jahresabschluss und Lagebericht kann 
ab Ende August 2021 auf der Homepage 
der GMVA Niederrhein GmbH unter 
https://www.gmva.de/bibliothek/  
eingesehen werden.

Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

- �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben so-
wie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignis-
se so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der GMVA Verwaltungs-GmbH 
vermittelt. 

- �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde lie- 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver- 
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist. 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft- 
lichen Entscheidungen von Adressaten be- 
einflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- �identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder un- 
beabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar- 
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Dar- 
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

- �gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben. 
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Jahresabschluss zum 31.12.2020 der 
GMVA GmbH & Co. KG

Die Gesellschafterversammlung der Ge- 
meinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein GmbH, 46049 Oberhausen, 
hat am 16. April 2021 den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2020 mit einem Jahres-
überschuss von 58.684,48 € festgestellt.

Das Ergebnis der GMVA GmbH & Co. KG 
ist vollständig an die GMVA Niederrhein 
GmbH auszuschütten. In der GMVA Nie-
derrhein GmbH soll die Verwendung des 
Jahresüberschusses gemäß den Regelungen 
der Satzung erfolgen.

Der Jahresabschluss und Lagebericht kann 
ab Ende August 2021 auf der Homepage 
der GMVA Niederrhein GmbH unter 
https://www.gmva.de/bibliothek/  
eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Vinken, Görtz, Lange & Partner, 
Duisburg hat am 16. März 2021 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die GMVA GmbH & Co. KG, 46049 
Oberhausen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GMVA 
GmbH & Co. KG - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der 
GMVA GmbH & Co. KG für das Geschäfts-
jahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. 
Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- �entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut- 
schen, für Kapitalgesellschaften und 

- �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben. 

- �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

- �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu- 
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der GMVA Ge- 
meinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung vermittelt. 

- �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 16. März 2021

VINKEN • GÖRTZ • LANGE UND PARTNER
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dipl.-Kfm.             gez. Dipl.-Kfm. 
Ralf Hülsmann              Dirk Weber 
Wirtschaftsprüfer	        Wirtschaftsprüfer

Oberhausen, den 29. Juni 2021

GMVA Niederrhein GmbH
Geschäftsführung

gez. Dr. Angela Sabac-el-Cher
gez. Michaela Schröder
gez. Frank Nachtsheim
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Die gesetzlichen Vertreter sind verant- 
wortlich für die Aufstellung des Jahres- 
abschlusses, der den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften und Personenhandels-
gesellschaften im Sinne des § 264 a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver- 
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- �identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder un- 
beabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar- 
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

Personenhandelsgesellschaften im Sinne 
des § 264 a HGB geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. 
Dezember 2020 und 

- �vermittelt der beigefügte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht
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VINKEN • GÖRTZ • LANGE UND PARTNER
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dipl.-Kfm.             gez. Dipl.-Kfm. 
Ralf Hülsmann              Dirk Weber 
Wirtschaftsprüfer	        Wirtschaftsprüfer

Oberhausen, den 16. April 2021

GMVA Niederrhein GmbH
Geschäftsführung

gez. Dr. Angela Sabac-el-Cher
gez. Michaela Schröder
gez. Frank Nachtsheim

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der DU-IT Gesellschaft für Informa-
tionstechnologie Duisburg mbH gem.  
§ 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der DU-IT 
Gesellschaft für Informationstechnologie 
Duisburg mbH hat am 20.05.2021 den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 
wie folgt festgestellt:

Für das Geschäftsjahr ergibt sich ein Er- 
gebnis/Bilanzgewinn in Höhe von  
493.459,00 Euro.
Die Gesellschafterversammlung beschließt 
den Bilanzgewinn in voller Höhe im Rah-
men des abgeschlossenen Ergebnisabfüh-
rungsvertrages an die Muttergesellschaft 
DVV abzuführen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 02. August bis 30. August 
2021 in der Konzernzentrale der Duisbur-
ger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH, Bungertstraße 27, 47053 Duisburg, 
unter Vorsprache bei der Information 
montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 
14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Dar- 
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

- �gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben. 

- �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

- �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben so-
wie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignis-
se so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der GMVA GmbH & Co. KG 
vermittelt. 

- �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 16. März 2021
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tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La- 
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die er als notwen-
dig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um aus- 
reichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers 

An die DU-IT Gesellschaft für Informations-
technologie Duisburg mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der DU-IT 
Gesellschaft für Informationstechnologie 
Duisburg mbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31.  Dezem-
ber 2020 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der DU-
IT Gesellschaft für Informationstechnologie 
Duisburg mbH für das Geschäftsjahr vom 
1.  Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- �entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2020 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 und

- �vermittelt der beigefügte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Ver- 
treters für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der 
gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die er in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens- 
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wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- �identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar- 
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Dar- 
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

- �gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten ge- 
schätzten Werte und damit zusammen- 
hängenden Angaben.

- �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

- �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben so-
wie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignis-
se so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von dem gesetzlichen Vertreter darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von dem 
gesetzlichen Vertreter zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 

Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 27. April 2021

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger		             Franke
Wirtschaftsprüfer	            Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung der Bezirksregierung 
Düsseldorf

Planfeststellung nach § 18 Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) in Verbindung 
mit §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) für das Vorhaben „Neu- 
bau eines Gateway-Terminals in Duis-
burg Ruhrort“ der Duisburg Gateway 
Terminal GmbH
Hier: Offenlage des Planfeststellungs- 
beschlusses 

1. �Die Offenlage des Planfeststellungsbe- 
schlusses der Bezirksregierung Düssel- 
dorf und die festgestellten Planunterla-
gen vom 09.07.2021  
- Az.: 25.17.01.02-22/5-20 -, mit dem 
der Neubau eines Gateway-Terminals 
in Duisburg Ruhrort durch die Duisburg 
Gateway Terminal GmbH gemäß §§ 18 
ff. Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
und § 74 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) festgestellt  
wird, erfolgt im Internet und als zusätz-
liches Informationsangebot in den Räu-
men der Stadt Duisburg.
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zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Um in 
Anbetracht der aktuellen Situation im Rah-
men der COVID-19-Pandemie zu vermeiden, 
dass sich zu viele Personen gleichzeitig zur 
Einsichtnahme in einem Raum aufhalten, 
wird im Interesse der Bevölkerung und 
auch des Personals der Verwaltung um vor- 
herige telefonische Terminabsprache zur 
Einsichtnahme in die Unterlagen während 
der o.g. Dienststunden gebeten, sofern 
Sie die Unterlagen in der Bezirksverwaltung 
Meiderich einsehen wollen. Zur Terminab-
sprache wenden Sie sich bitte an folgen-
den Ansprechpartner mit Hilfe folgender 
Kontaktdaten: Herr Schuwerak,  
Tel.: 0203-283-7523 oder per E-Mail 
o.schuwerak@stadt-duisburg.de. Im Stadt-
haus (Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 47051 
Duisburg) ist eine Terminabsprache nicht 
erforderlich.

Der Inhalt der im Internet zur Verfü- 
gung gestellten Unterlagen ist maß- 
geblich.

3. �Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit 
dem Ende der Auslegungsfrist den übri-
gen Betroffenen als zugestellt (§ 74 Abs. 
4 Satz 3 VwVfG NRW).

Duisburg, den 16. Juli 2021

Stadt Duisburg
Amt für Stadtentwicklung
und Projektmanagement
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann
(Amtsleiter)

Auskunft erteilt:
Frau Würschem
Tel.-Nr.: 0203 283-4752

2. �Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Nr. 19.  
des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungs- 
gemäßer Planungs- und Genehmigungs-
verfahren während der COVID-19-Pan-
demie (Planungssicherstellungsgesetz -  
PlanSiG) vom 20.05.2020 kann in Ver- 
fahren nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz die Auslegung durch eine 
Veröffentlichung im Internet ersetzt wer- 
den, wenn die jeweilige Auslegungsfrist 
spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 
2022 endet. Aufgrund der Regelungen 
nach dem PlanSiG werden daher der 
Planfeststellungsbeschluss und eine 
Ausfertigung des festgestellten Plans 
(Zeichnungen und Erläuterungen) sowie 
der Inhalt der Bekanntmachung in der 
Zeit vom 10.08.2021 bis 23.08.2021 
(einschließlich) veröffentlicht. 

    �Die Unterlagen sind darüber hinaus 
für die Dauer der Offenlage auch im 
Internet auf der Internetseite der Stadt 
Duisburg unter 

    www.duisburg.de/stadtentwicklung     
    �unter „Aktuelles“ und der Bezirksregie-

rung Düsseldorf unter 
    http://url.nrw/offenlage einsehbar.

Der Planfeststellungsbeschluss und eine 
Ausfertigung des festgestellten Plans 
(Zeichnungen und Erläuterungen) liegen  
als zusätzliches Informationsangebot ge- 
mäß § 3 Abs. 2 PlanSiG in den Räumen  
der 

Stadtverwaltung Duisburg
Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7  
(Eingang Moselstraße)
47051 Duisburg
Raum 18
während der Dienststunden Montag  
bis Freitag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

sowie in der

Bezirksverwaltung Meiderich-Beeck
Von-der-Mark-Straße  36
47137 Duisburg
Raum 201
während der Dienststunden Montag  
bis Donnerstag von 08.00 bis 16.00 Uhr  
und Freitag von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr
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der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 
Abs. 1 UVPG a. F. ist. 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und Informationen werden zum Zwe-
cke der Durchführung des Verfahrens und Wahrung der Beteiligtenrechte verwendet 
und gespeichert. Die Vorhabenträgerin erhält die Daten zur endgültigen Beschlussfas-
sung. 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. e. Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 
3 Abs. 1 DSG NRW i.V.m. § 18 AEG, § 73 VwVfG NRW. 
Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendungen im Verfahren 
finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung unter dem Link: 
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html. 
Dort finden Sie auch weitergehende Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu 
Rechten als betroffene Person, die auf Anfrage auch schriftlich oder mündlich erläutert 
werden. 
 
 

Im Auftrag 
gez. Dr. Franke 

Amt für Stadtentwicklung 
und Projektmanagement 
Im Auftrag 
 
 
Trappmann 
Amtsleiter 
 
Auskunft erteilt: 
Amt für Stadtentwicklung 
und Projektmanagement 
Frau Würschem 
Tel.-Nr.: 0203 283-4752 


